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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Zu-
sammenschlüsse, Erl. d. ML v. 19. 5. 2014 – 406 – 64030/1-2.5 – VORIS 79100 - (Nds. MBI. 
Nr. 21/2014, S. 423), zuletzt geändert durch RdErl. d. ML v. 1. 12. 2019 – 406-64030/1-2.5-2 
(Nds. MBl. Nr. 47/2019, S. 1666) - FöRL aktuell in Überarbeitung 
 
 
hier: Corona-bedingter Verzicht auf den Nachweis von „Informations- und Fortbildungs-

veranstaltungen“ für 2021 

 

Nach Nr. 4.1.5 der vorstehend genannten Richtlinie hat der Forstwirtschaftliche Zusammen-

schluss im Zuwendungszeitraum für seine Mitglieder fachliche Informations- und Fortbildungs-

veranstaltungen als eine Voraussetzung für die Förderung einer überbetrieblichen Zusammen-

fassung des Holzangebots nach Nummer 2.1 der Richtlinie zu erbringen. 

 

Da die Corona-Pandemie noch auf unbestimmte Zeit andauert, wird die Nachweispflicht für das 

Jahr 2021 ausgesetzt. 

 

Dieser Erlass ist im Original an die mit der Förderung betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

weiterzugeben als auch an die Zuwendungsempfänger (FWZ) der Förderung. 

 

Im Auftrage 
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